
  

Die Stadtverordnetenvorsteherin
der Stadtverordnetenversammlung 

Amt der Stadtverordnetenversammlung
E-mail: stadtverordnetenversammlung@wiesbaden.de
Rathaus-Schlossplatz 6-65183 Wiesbaden
Telefon (0611) 31-3384
Telefax (0611) 31-3902
Sachbearbeiter: Dr. Jörn Heimlich

Wiesbaden, 04.05.2016

1. Den Mitgliedern des
    Beteiligungsausschusses
2. Den Fraktionen
3. Dem Magistrat

Einladung

zur öffentlichen Sitzung
des Beteiligungsausschusses

am Dienstag, 10. Mai 2016, um 17:00 Uhr, 
Rathaus, Raum 318 (3. Stock), Schlossplatz 6, Wiesbaden

Tagesordnung 

    
1. 16-S-00-0016

Eröffnung durch die Stadtverordnetenvorsteherin

    
2. 16-S-00-0017

Wahl der/des Vorsitzenden

    
3. 16-S-00-0018

Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden

    
4. 16-S-00-0020

Wahl von Verwaltungsbediensteten zu Schriftführerinnen/Schriftführern
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5. Vorstellung städtischer Gesellschaften:
 Weiteres Vorgehen

ANLAGE

    
6. 16-F-01-0002

Mitgliedschaft der städtischen Mehrheitsgesellschaften in Arbeitgeberverbänden
 - Antrag der SPD-Stadtverordnetenfraktion vom 04.05.2016 -

In der vergangenen Wahlperiode wurde im Beteiligungsausschuss über die Mitgliedschaft der 
städtischen Mehrheitsgesellschaften in Arbeitgeberverbänden berichtet und diskutiert. Als Ergebnis 
konnte festgehalten werden, dass die allermeisten Beteiligungen Mitglied in einem 
Arbeitgeberverband sind. Zudem wurde dargelegt, dass es für die Beteiligungen ohne Mitgliedschaft in 
einem Arbeitgeberverband Praxisbeispiele 

 innerhalb der Beteiligungen der Landeshauptstadt Wiesbaden: GWW als Vorbild für 
SEG/WiBau, WIVERTIS als Vorbild für Witcom, Kurhaus als Vorbild für Rhein-Main-Hallen

 bei öffentlichen vergleichbaren Unternehmen: 9 von 12 befragten öffentlichen Veranstaltungs- 
und Messeunternehmen wenden Spielarten des TVöD oder Spielarten (TV-V/TV-AVW) an, 
eine weitere den Metalltarif

gibt.

Der Beteiligungsausschuss wolle beschließen:

I. Alle Mehrheitsbeteiligungen der Landeshauptstadt Wiesbaden sollen Mitglied in einem 
Arbeitgeberverband sein.

II. Der Magistrat wird gebeten,

1. zusammen mit den Geschäftsführungen der SEG und WiBau im Sinne des obigen 
Grundsatzes eine Lösung für die SEG und WiBau zu erarbeiten, 

2. aufbauend auf dem Bericht des Dezernates VI vom 21.01.2015 (14-F-03-0082) 
sicherzustellen, dass die Rhein-Main-Hallen-GmbH mit Wirkung zur Fertigstellung des 
Neubaus des RheinMain CongressCenter in den Kommunalen Arbeitgeberverband 
eintritt,

3. zusammen mit der Geschäftsführung der WJW im Sinne des obigen Grundsatzes eine 
Lösung für die WJW zu erarbeiten und sich dabei an Praxisbeispielen anderer 
Wiesbadener Träger von Beschäftigungsmaßnahmen zu orientieren,

4. sicherzustellen, dass die WVV in den kommunalen Arbeitgeberverband eintritt,
5. zusammen mit der WVV mit dem Vorstand der ESWE Versorgung mit dem Ziel des 

Eintrittes der Witcom in den KAV (Beispiel ESWE Versorgung) oder in den Verband der 
Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen (Beispiel WIVERTIS) Gespräche 
aufzunehmen,

6. mit der Geschäftsführung der Exina und dem Mitgesellschafter Rheingau-Taunus-Kreis 
Gespräche im Sinne des obigen Grundsatzes für die Exina aufzunehmen.

III. Der Magistrat wird gebeten, dem Beteiligungsausschuss spätestens in der ersten 
Ausschusssitzung des Jahres 2017 über die Ergebnisse zu II. zu berichten.
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7. 16-V-20-0014 DL 11/16-3

Entwurf des Haushaltsplans 2016/17 -  Wirtschaftsplan der Wiesbadener Jugendwerkstatt 
GmbH

    
8. 16-V-20-0017 DL 16/16-6

Änderung des Gesellschaftsvertrages der WVV Wiesbaden Holding GmbH

    
9. 16-V-70-0001 DL 13/16-8

Überleitung von Investitionsmitteln in den Wirtschaftsplan 2016 der ELW (Entsorgungsbetriebe 
der Landeshauptstadt Wiesbaden)

    
10. 15-F-33-0079

Frauenanteil in Führungspositionen erhöhen

ANLAGE

    
11. 15-V-01-0013 DL 46/15-1

Umsetzung des gesetzlichen Frauenanteils in Aufsichtsräten von AG und GmbH, welche der 
Mitbestimmung unterliegen; Bericht Dezernat I zu Punkt 6 des Beschlusses Nr. 0003 des

 Beteiligungsausschusses vom 16.02.2016

ANLAGE

    
12. Verschiedenes

Nichtöffentliche Beratung:
    

13. 16-V-20-0021 DL 12/16-1 NÖ

Berichterstattung der städtischen Beteiligungsunternehmen für das 4. Quartal 2015
    

Falls ein Ausschussmitglied an der Teilnahme verhindert sein sollte, wird um Weitergabe der 
Einladung gemäß § 62 HGO gebeten.

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung tagt der Ausschuss nicht öffentlich, falls Tagesordnungs-
punkte zur Beratung und Beschlussfassung in nicht öffentlicher Sitzung vorgesehen werden.

Christa Gabriel 
Stadtverordnetenvorsteherin


